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Abwägung 

zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2  BauGB 
zum  Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und der Satzung über Örtliche Bauvorschriften 

„Südöstliche Mühltorstraße“ 
 
Die Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit während 
der Beteiligung fanden wie folgt statt: 
 

 

1 Förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.2 
BauGB  

Zeitraum mit Schreiben vom 14.12.2023 bis zum 05.02.2024 

 

2 Förmliche  Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Zeitraum vom 28.12.2023 bis 05.02.2024 

 

3 Grundlagen 

Lageplan Abgrenzung   15.11.2023 
Entwurf Planzeichnung i.d.F.v. 15.11.2023 
Entwurf Textteil mit planungsrechtlichen Festsetzungen und Satzung über 
örtliche Bauvorschriften i.d.F.v. 15.11.2023 

Entwurf Begründung i.d.F.v. 15.11.2023 
Vorhaben- und Erschließungsplan mit Erläuterungen und Berechnungen 
sowie Anhängen - Entwurf i.d.F.v. 15.11.2023 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zum Bauvorhaben auf Flst. Nr. 329  i.d.F.v. 9/2021 
Grünordnungsplan – Anlage 5 zum Umweltbericht  i.d.F.v. 15.11.2023 
Umweltbericht mit integrierter Grünplanung i.d.F.v. 15.11.2023 

Schalltechnische Untersuchung i.d.F.v. 

03.08.2022, 
ergänzt am 
20.12.2022 
und 
14.11.2023 

Untersuchung der verkehrlichen Auswirkungen des Bauvorhabens 
Mühltorstraße mit Anhänge  i.d.F.v 

6/2022 
Aktualisiert 
11/2023 

Kampfmittelbeseitigungsmaßnahme  i.d.F.v. 9/2021 
Ingenieurgeologisches Gutachten i.d.F.v. 10/2007 
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Lageplan Versickerung und Erschließung 
Ergänzung hierzu i.d.F.v. 

25.04.2023 
ergänzt 
13.11.2023 

Bericht zur Versickerung der Oberfläche i.d.F.v. 16.11.2022 
Erläuterungsbericht Entwässerung mit Anhänge 
mit Ergänzung i.d.F.v. 20.06.2022/ 

24.04.2023 
Bodengutachten statische Werte i.d.F.v. 22.03.2023 
Stellungnahme zum Starkrisikomanagement i.d.F.v. 24.04.2023 

     
 
 
 
 
I. Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben und um 

Stellungnahme gebeten: 
 

Lfd.
Nr. 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-
lange 

Stellungnahme mit 
Schreiben vom: 

Anregungen / Hin-
weise 

ja nein 

1 Landratsamt Heilbronn  02.02.2024 x  

2 Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Abtl. Heil-
bronn 06.02.2024  x 

3 Terranets bw    

4 Bodensee-Wasserversorgung 14.12.2023  x 

5 Stadt Brackenheim  04.01.2024  x 

6 Stadt Heilbronn 11.01.2024  x 

7 Gemeinde Kirchheim a.N.     

8 Netze BW    

9 NHF 23.01.2024  x 

10 Regierungspräsidium Freiburg Landesamt für Geologie 16.01.2024  x 

11 Regionalverband Heilbronn-Franken 25.01.2024  x 

12 Bundesamt für Infrastruktur der Bundeswehr 14.12.2023  x 

13 Deutsche Telekom Technik 31.01.2024   

14 Landesamt für Denkmalpflege   x 
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15 Regierungspräsidium Stuttgart Abt. 4 Mobilität, Straßen 29.01.2024  x 

16 Regierungspräsidium Stuttgart – Ref. 16 - Kampfmittel-
beseitigung 04.01.2024 x  

17 Polizeipräsidium Heilbronn    

18 Gemeinde Ilsfeld 28.12.2023  x 

19 Stadtwerke Lauffen am Neckar     

20 RP Stuttgart, Raumordnung 15.01.2024  x 

21 Vodafone 
30.01.2024 
05.02.2024  x 

22 Handwerkskammer Heilbronn-Franken 10.01.2024  x 

23 Gemeinde Nordheim 15.12.2023  x 

24 Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken 17.01.2024  x 

25 Gemeinde Neckarwestheim 15.12.2023  x 

 
 
 
 
 
II. Seitens der Öffentlichkeit wurden folgende Stellungnahmen abgegeben 
 

Lfd. 
Nr. Private / Bürger Schreiben vom: 

Anregungen / Hin-
weise 

ja nein 

1 Ö 1  01.02.2024 x  

2 Ö 2 03.04.2024 x  

 

 
 
 
 
Im Rahmen der o.g. Beteiligungen sind von Privatpersonen und von Behörden Stellungnahmen eingegangen. 
Die Verwaltung hat die unterschiedlichen Belange gegeneinander und untereinander im Folgenden abgewo-
gen. 
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Nr. Behörde Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 
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I.1 Landratsamt 
Heilbronn 
 
Schreiben vom 
02.02.2024 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Natur- und Artenschutz: 
Eingriffs-Ausgleichsbilanz: 
Die erforderlichen Verträge werden vor Satzungsbeschluss geschlos-
sen. 
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung  
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Zu Grundwasser, Altlasten/Boden 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
Zu Abwasser: 
Im Rahmen der Ausführung wird ein Antrag auf Erlaubnis gestellt. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
Zu Straßen und Verkehr: 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
Zu Denkmalschutz: 
Das RP Stuttgart, Abt. Landesamt für Denkmalschutz wird im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahren gehört. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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I.2 Vermögen und 
Bau Baden-Würt-
temberg 
 
Schreiben vom  
06.02.2024 
 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 14.12.2023, hinsichtlich der Beteiligung 
am oben genannten Verfahren.  
  
Das Land Baden-Württemberg (Liegenschaftsverwaltung), vertreten durch 
den Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Heilbronn, 
erhebt keine Einwendungen gegen das o. g. Verfahren. 
 
Landeseigene Grundstücke der Liegenschaftsverwaltung, sowie Interessen 
und Planungen sind hiervon nicht betroffen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Marina Ruckser 
 

Abteilung 2 - Liegenschaften 
Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
Amt Heilbronn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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I.4 Bodensee-
Wasserversorgung 
 
Schreiben vom  
14.12.2023 

im Bereich dieser Maßnahme befinden sich weder vorhandene noch 
geplante Anlagen der BWV. Es werden daher keine Bedenken erho-
ben. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
i. A. Stefan Eisenhardt 
Bereich Planung, Bau u. Dokumentation 
Abteilung Zentrale Netzinformation 
  
Zweckverband 
BODENSEE-WASSERVERSORGUNG 
Hauptstraße 163 
70563 Stuttgart 
http://www.bodensee-wasserversorgung.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bodensee-wasserversorgung.de/
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I.5 Stadt Bracken-
heim 
 
Schreiben vom 
04.01.2024 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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I.6 Stadt Heil-
bronn 
 
Schreiben vom 
11.01.2024 
 

 

Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Südöstliche Mühltorstraße“ Abwägung der Stellungnahmen zur förmlichen Beteiligung  

Nr. Behörde Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 
klj  

 Seite 13 / 63 

I.9 NHF Netzge-
sellschaft Heil-
bronn Franken 
 
Schreiben vom 
23.01.2024 

Sehr geehrter Herr Duffner, 
  
gegen den v.g. Bebauungsplan haben wir keine Einwendungen. Wir bitten 
um Beteiligung an der weiteren Planung. 
  
Freundliche Grüße, 
  
Achim Roth 
Projektierung/Baukoordination 
  

 

NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH 
Weipertstraße 39 
74076 Heilbronn  

 

Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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I.10 RP Freiburg 
Landesamt für Ge-
ologie 
 
Schreiben vom 
16.01.2024 
 

 

Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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I.10 RP Freiburg 
Landesamt für Ge-
ologie 
 
Schreiben vom 
07.09.2022 
 

 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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Zu Geotechnik: 
Hinweise werden in den Textteil des VBP unter Hinweise aufgenom-
men. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Boden  
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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Zu Mineralische Rohstoffe  
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
Zu Grundwasser: 
Es liegt ein geologisches Gutachten, eine Untersuchung zur Entwässe-
rung und ein Gutachten zur Versickerung und Erschließung vor. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
 
Zu Bergbau: 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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Zu Geotopschutz, Allgemeine Hinweise: 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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I.11 Regionalver-
band Heilbronn-
Franken 
 
Schreiben vom 
25.01.2024 
 

 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
 
zu Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit der Planung 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
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 I.11 Regionalver-
band Heilbronn-
Franken 
 
Schreiben vom 
18.10.2023 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
Die Übersendung des rechtskräftigen Planes erfolgt in digitaler Form.  
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung  
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I.11 Regionalver-
band Heilbronn-
Franken 
 
Schreiben vom 
13.09.2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
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I.11 Regionalver-
band Heilbronn-
Franken 
 
Schreiben vom 
11.07.2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
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I.12 Bundesamt 
für Infrastruktur 
 
Schreiben vom 
14.12.2023 
 

zu o.g. Bebauungsplan erhalte ich die abgegebene Stellungnahme der Bun-
deswehr vom 09.10.2023 (Unser Zeichen: V-0877-23-BBP) weiterhin auf-
recht. 
 
Ein Versand in Papierform erfolgt nicht.  
Sollten Sie dennoch eine Ausfertigung in Papierform benötigen, bitte ich 
um kurze Information.  
 
Gerne können Sie Ihre Unterlagen auch per Mail oder in anderer digitaler 
Form (CD / Internetlink) senden. 
 
Allgemeiner Hinweis: 
Im Zuge der Digitalisierung bitte ich Sie, Ihre Unterlagen in digitaler Form 
(E-Mail/Interlink) bereitzustellen und an den Organisationsbriefkasten 
BAIUDBwToeB@bundeswehr.org zu senden.  
Diese Vorgehensweise führt zu einer effizienten Arbeitsweise und schont 
die Umwelt. Sollte dies nicht möglich sein, bitte ich um Übersendung als 
Datenträger (CD, DVD, USB-Stick). 
Postalisch übermittelte Antragsunterlagen werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch zurückgesandt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Golinski 

 

   

 

Bundesamt für Infrastruktur Um-
weltschutz  
und Dienstleistungen der Bundes-
wehr 
Fontainengraben 200 | D 53123 
Bonn 

  

 

 
Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
 
 
 

file://Diskstation/Austausch/B%C3%BCro%20GEsamt/Projekte/Zoll/Lauffen/BP%20S%C3%BCd%C3%B6stliche%20M%C3%BChltorstra%C3%9Fe/T%C3%B6b%20Normalverfahren/F%C3%B6rmliche/Abw%C3%A4gung/BAIUDBwToeB@bundeswehr.org
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I.12 Bundesamt 
für Infrastruktur 
 
Schreiben vom 
09.10.2023 
 

 

Keine Anregungen, Hinweise oder Bedenken. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
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I.13 Telekom 
Technik   
 
Schreiben vom 
31.01.2024 
 

vielen Dank für die erneute Beteiligung am Bebauungsplanverfahren. Die 
Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzei-
gentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die 
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 
folgt Stellung: 

Mit Mail vom 08. September 2022/PTI 21-Betrieb, Harald Kudras Az. 
2022B_323 haben wir zur o. a. Planung bereits Stellung genommen. Diese 
Stellungnahme gilt mit folgender Änderung weiter: 

Im Bebauungsplan werden die Verkehrsflächen als nicht öffentliche Ver-
kehrswege sowie nach §9 Abs.1 Nr. 21 BauGB als mit einem Leitungsrecht 
zu Gunsten der Versorger zu belastende Fläche festgesetzt.  
Diese Kennzeichnung alleine begründet das Recht zur Verlegung und Un-
terhaltung jedoch noch nicht. Deshalb bitten wir den Investor zu informie-
ren, dass zusätzlich die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienst-
barkeit im Grundbuch mit dem Wortlaut: "Beschränkte persönliche Dienst-
barkeit für die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht 
auf Errichtung, Betrieb, Änderung und Unterhaltung von Telekommunikati-
onslinien, verbunden mit einer Nutzungsbeschränkung." Erforderlich ist. 
Vor diesem Hintergrund weisen wir vorsorglich darauf hin, dass wir TK-
Linien u. U. nur dann verlegen können, wenn die Eintragung einer be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch erfolgt ist. 

Durch die Nachverdichtung des Gebietes wäre im Fall einer Anbindung der 
neuen Gebäude an die vorhandene Telekommunikationsinfrastruktur der 
Telekom die Verlegung neuer Telekommunikationslinien innerhalb und au-
ßerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes erforderlich. 
Bitte informieren Sie daher den Investor, dass er sich diesbezüglich frü-
hestmöglich mit unserem Vertrieb (Ansprechpartner: Herr Rößling Tel.: 
+49 6201 258647, Mail: kurt.roessling@telekom.de) in Verbindung setzen 
möchte. 

Der Investor wird über die Erfordernis der Eintragung der beschränk-
ten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch sowie über die Verle-
gung neuer Telekommunikationslinien informiert. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kurt.roessling@telekom.de


Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Südöstliche Mühltorstraße“ Abwägung der Stellungnahmen zur förmlichen Beteiligung  

Nr. Behörde Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 
klj  

 Seite 26 / 63 

Nur so können wir rechtzeitig unsere Planung und unser Leistungsverzeich-
nis erstellen und Absprachen bezüglich eines koordinierten, wirtschaftli-
chen Bauablaufs vornehmen. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen vorhan-
dener Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen 
Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den Te-
lekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abde-
ckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Ge-
häuse so weit freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit 
Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. Es ist deshalb erforder-
lich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die Lage 
der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationsli-
nien der Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist 
zu beachten. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baum-
standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe 
insbesondere Abschnitt 6, zu beachten.  

  
 
 

 
 
 
 
Zu Bauausführung und Merkblatt über Baumstandorte: 
Wird bei der Bauausführung beachtet. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
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I.13 Deutsche Te-
lekom  
 
Schreiben vom 
08.09.2022 
 

Gegen den Bebauungsplan haben wir keine Einwände. Wir möchten jedoch 
auf folgendes hinweisen: 
Im Planbereich befindet sich lediglich eine Telekommunikationslinie der Te-
lekom zu einem nicht mehr bestehendem Gebäude (siehe beigefügten La-
geplan). 
 
Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des Baugebietes ist im 
Falle eines Ausbaus die Verlegung neuer Telekommunikationslinien erfor-
derlich. Damit wir rechtzeitig vor der Ausschreibung unsere Planung und un-
ser Leistungsverzeichnis erstellen können und Absprachen bezüglich eines 
koordinierten, wirtschaftlichen Bauablaufs vornehmen können, bitten wir 
Sie spätestens 8 Wochen vor Ausschreibungsbeginn um Kontaktaufnahme 
mit unserem Team Breitband  und Übersendung der Ausbaupläne (mög-
lichst in digitaler Form im PDF- und im DXF-2000-Format). 
E-Mail: T_NL_SW_PTI_21_Breitband_Neubaugebiete@telekom.de 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über 
Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. 

Mit freundlichen Grüßen  
Harald Kudras  

Deutsche Telekom Technik GmbH  
Technik Niederlassung Südwest  
Harald Kudras  
PTI 21, Betrieb / Bauleitplanung  
Dynamostraße 5, 68165 Mannheim  
+49 621 294-8127 (Tel.)  
E-Mail: T-NL-SW-PTI-21.Bauleitplanungen@telekom.de  
 

Kontaktaufnahme erfolgt vor Ausschreibungsbeginn. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme  
 

mailto:T_NL_SW_PTI_21_Breitband_Neubaugebiete@telekom.de
mailto:T-NL-SW-PTI-21.Bauleitplanungen@telekom.de
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I.15 Regierungs-
präsidium Stutt-
gart 
 
Schreiben vom  
29.01.2024 
 

Az. RPS42-2511-298/26/4 
  
Sehr geehrter Herr Duffner, sehr geehrte Damen und Herren, 
  
die Abteilung 4 - Mobilität, Verkehr, Straßen - des Regierungspräsidiums 
Stuttgart nimmt zu dem geplanten Vorhaben Stellung. 
  
In dem oben genannten Verfahren verweisen wir auf unsere Stellung-
nahme vom 24.10.2023. 

Für Mitteilungen per E-Mail nutzen Sie bitte unser Funktionspostfach (FPS). 
Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Karsten Grothe 

 

Regierungspräsidium Stuttgart  
Abteilung 4 - Mobilität, Verkehr, Straßen 
Referat 42 
Industriestraße 5  
70565 Stuttgart  
 

Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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I.15 Regierungs-
präsidium Stutt-
gart 
 
Schreiben vom  
24.10.2023 
 

Von: Grothe, Karsten (RPS) [mailto:Karsten.Grothe@rps.bwl.de]  
Gesendet: Dienstag, 24. Oktober 2023 14:41 
An: Ralf Duffner <duffner@zoll-architekten.de> 
Cc: Schick, Tobias (RPS) <Tobias.Schick@rps.bwl.de>; Zipperlen, Bettina 
(RPS) <Bettina.Zipperlen@rps.bwl.de>; Divrikli, Nazlihan (RPS) 
<Nazlihan.Divrikli@rps.bwl.de> 
Betreff: 2023-10-24 STN Abt 4 
HN_Lauffen_eBPL_Südöstliche_Mühltorstraße_B27 
  
Az. RPS42-2511-298/26/3 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
die Abteilung 4 - Mobilität, Verkehr, Straßen - des Regierungspräsidiums 
Stuttgart nimmt zu dem geplanten Vorhaben Stellung. 
  
In dem oben genannten Verfahren verweisen wir zunächst auf unsere Stel-
lungnahme vom 17.10.2022. 
  
Das Regierungspräsidium Stuttgart plant derzeit die Sanierung bzw. den Er-
satzneubau der Neckarbrücke in Lauffen im Zuge der Bundesstraße B 27. 
Diese Planungen sind gegenwärtig noch nicht abgeschlossen. Die geplan-
ten Flächen für die Baustelleneinrichtung sowie die aktuell geplante, provi-
sorische Lage des Ersatzneubaus der Neckarbrücke an der Bundes-straße 
B 27 sind grundsätzlich freizuhalten. 
  
Der temporären Errichtung eines Lärmschutzwalls auf Kosten der Stadt in-
nerhalb der Baustelleneinrichtungsflächen kann ausnahmsweise unter den 
folgenden Bedingungen zugestimmt werden: 
  
Nach Aufforderung durch die Straßenbauverwaltung und rechtzeitig vor 
Baubeginn des Ersatzneubaus der Neckarbrücke im Zuge der B 27 ist der 
Lärmschutzwall innerhalb der Baustelleneinrichtungsflächen durch die Stadt 
auf eigene Kosten zurückzubauen. Hierüber ist eine Vereinbarung abzu-
schließen. 

Für Mitteilungen per E-Mail nutzen Sie bitte unser Funktionspostfach (FPS). 
Vielen Dank. 

 

Der aktuelle Lärmschutzwall greift nicht in die BE-Fläche ein. 
Beschlussvorschlag: 
Nicht Berücksichtigung  
 

mailto:Karsten.Grothe@rps.bwl.de
mailto:duffner@zoll-architekten.de
mailto:Tobias.Schick@rps.bwl.de
mailto:Bettina.Zipperlen@rps.bwl.de
mailto:Nazlihan.Divrikli@rps.bwl.de
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I.16 Regierungs-
präsidium Stutt-
gart - Kampfmittel 
 
Schreiben vom  
04.01.2024 
 

wir bedanken uns für Ihr Anschreiben. Damit wir für Sie tätig werden können, bit-
ten wir Sie den beigefügten Antrag auszufüllen, zu unterschreiben und mit Lage-
plänen an uns zurück zu senden. 
Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardierungen, die wäh-
rend des 2. Weltkrieges stattfanden, ist es ratsam, im Vorfeld von jeglichen 
Bau(Planungs-)verfahren eine Gefahrenverdachtserforschung in Form einer Aus-
wertung von Luftbildern der Alliierten durchzuführen. 
Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen sind daher als potentielle Kampfmittel-
verdachtsflächen einzustufen. 
 
Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württem-
berg allerdings Luftbildauswertungen für Dritte, zur Beurteilungen möglicher 
Kampfmittelbelastungen von Grundstücken auf vertraglicher Basis nur noch kos-
tenpflichtig durchführen. 
Diese Auswertung kann bei uns mittels eines Vordrucks beantragt werden. Die da-
für benötigten Formulare können auch unter www.rp-stuttgart.de (->Service->For-
mulare und Merkblätter) gefunden werden. 
Bitte beachten Sie hierzu auch den Anhang. 
Die momentane Bearbeitungszeit hierfür beträgt zur Zeit mind.55 Wochen ab Auf-
tragseingang. 
Eine Abweichung von der angegebenen Bearbeitungszeit ist nur in dringenden Fäl-
len (Gefahr in Verzug) möglich. Bitte sehen Sie von Nachfragen diesbezüglich ab. 
Weiterhin weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass sich aufgrund der VwV-Kampf-
mittelbeseitigungsdienst des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 
31.08.2013 (GABl. S. 342) die Aufgaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Ba-
den-Württemberg auf die Entschärfung, den Transport und die Vernichtung von 
Kampfmitteln beschränken. 
Die Beratung von Grundstückseigentümern sowie die Suche nach und die Bergung 
von Kampfmitteln kann vom Kampfmittelbeseitigungsdienst nur im Rahmen seiner 
Kapazität gegen vollständige Kostenerstattung übernommen werden. Soweit der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst nicht tätig werden kann, sind für diese Aufgaben 
gewerbliche Unternehmen zu beauftragen. 
Bei eventuellen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. 
Mit den besten Grüßen 
Renate Klein Regierungspräsidium Stuttgart  
Referat 16 - Kampfmittelbeseitigungsdien B-W  
Pfaffenwaldring 1  
70569 Stuttgart  
 

Eine Erkundung wird vor den Erdarbeiten durchgeführt. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

http://www.rp-stuttgart.de/
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I.18 Gemeinde Ils-
feld 
 
Schreiben vom  
28.12.2023 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung an o.b. Bebauungsplanverfahren. 
 
Gegen die vorgelegte Planung hat die Gemeinde Ilsfeld keine Bedenken 
vorzubringen. 
 
Freundliche Grüße 
 
Gabriele Turba 
Sekretariat 
 
Gemeinde Ilsfeld 
Planen und Bauen 
Rathausstraße 8 
74360 Ilsfeld 
 
Telefon:        07062/9042-44 
Fax:               07062/9042-19 
E-Mail:          bauen@ilsfeld.de 
Homepage:  www.ilsfeld.de 
 

Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

mailto:bauen@ilsfeld.de
http://www.ilsfeld.de/
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I.20 RP Stuttgart - 
Raumordnung 
 
Schreiben vom  
15.01.2024 
 

vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen wurden ins Intra-
net eingestellt und damit den von Ihnen benannten Fachabteilungen im Hause zu-
gänglich gemacht. 
 
Nach dem vorgelegten Formblatt handelt es sich um einen entwickelten Bebau-
ungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB. Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums vom 
11.03.2021 erhalten Sie bei entwickelten Bebauungsplänen keine Gesamtstellung-
nahme des Regierungspräsidiums. Die von Ihnen benannten Fachabteilungen neh-
men – bei Bedarf – jeweils direkt Stellung. 
 
Raumordnung 
 
Unter Verweis auf unsere Stellungnahme vom 16.10.2023 im Rahmen der Frühzei-
tigen Beteiligung nach § 4 Abs.1 BauGB tragen wir aus raumordnerischer Sicht 
weiterhin keine Bedenken vor. 
 
Allgemein weisen wir auf Folgendes hin:  
 
Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 und § 1a Abs. 2 BauGB ist aus raumordnerischer Sicht ins-
besondere auf § 1 Abs. 4 BauGB bzw. § 4 Abs. 1 ROG hinzuweisen. Danach sind bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, wie in der Regel Bauleitplänen, 
die Ziele der Raumordnung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung im 
Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.  
Insoweit ist Augenmerk auf den seit Ende 2021 gültigen Bundesraumordnungsplan 
Hochwasser, den Landesentwicklungsplan 2002 und den Regionalplan zu legen.  
Insbesondere im Hinblick auf die erstgenannte Rechtsverordnung weisen wir auf 
die erheblichen Prüfpflichten (Ziel der Raumordnung) – insbesondere Starkregene-
reignisse betreffend – und die dort genannten Grundsätze, die bei der Abwägung 
zu berücksichtigen sind, hin. 
 
Darüber hinaus sind die in den Regionalplänen festgelegten Ziele zur Bruttowohn-
dichte umzusetzen. 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebe-
ten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der 
Planunterlagen in digitalisierter Form an das Postfach KoordinationBauleitpla-
nung@rps.bwl.de zu senden. Die Stadtkreise und großen Kreisstädte werden ge-
beten, auch den Bekanntmachungsnachweis digital vorzulegen. 
 

Zu Starkregen: 
Das Thema Starkregen wurde im Rahmen einer Stellungnahme des 
Ing.büros Winkler und Partner GmbH bearbeitet und im Vorhaben be-
achtet Siehe BP Begründung Ziff. 6.3 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu  Bruttowohndichte: 
Auf ca. 9150 qm werden 74 WE realisiert. Dies übertrifft die Anforde-
rung der raumordnerischen Ziele zur Bruttowohndichte vom 50 
EW/ha. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
Zu Aufnahme in das Raumordnungskataster: 
Nach Inkrafttreten wird eine Fertigung der Planunterlagen in digitaler 
Form an das Regierungspräsidium gesandt. 
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung  
 

mailto:KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de
mailto:KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de
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Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungspräsidiums sind: 
 
Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz (StEWK) 
Frau Jasmin Wagner 
Tel.: 0711-904-12116 
Jasmin.Wagner@rps.bwl.de 
 
Abt. 2 – Referat 24 (Planfeststellungsbehörde) 
Herr Raimund Butscher 
Tel.: 0711/904-12420 
Raimund.Butscher@rps.bwl.de  
 
Abt. 3 Landwirtschaft  
Herr Frank Schied 
Tel.: 0711/904-13200 
Frank.Schied@rps.bwl.de 
 
Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 
Herr Karsten Grothe 
Tel. 0711/904-14242 
Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de 
 
Abt. 5 Umwelt 
Frau Birgit Müller 
Tel.: 0711/904-15117 
Birgit.Mueller@rps.bwl.de 
 
Abt. 8 Denkmalpflege 
Herr Lucas Bilitsch 
Tel.: 0711/904-45170 
Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gez. Bianca Haberzettl 
 
Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 21 – Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz Ruppmannstr. 21 
70565 Stuttgart 

mailto:Jasmin.Wagner@rps.bwl.de
mailto:Raimund.Butscher@rps.bwl.de
mailto:Frank.Schied@rps.bwl.de
mailto:Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de
mailto:Birgit.Mueller@rps.bwl.de
mailto:Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de
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Telefon: 0711 / 904 - 12115 
Telefax: 0711 / 782851-12115 
E-Mail: Bianca.Haberzettl@rps.bwl.de 
Internet: www.rp-stuttgart.de 
 
Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob ein Ausdruck der elektronischen Nachricht 
erforderlich ist. 
 

mailto:Bianca.Haberzettl@rps.bwl.de
http://www.rp-stuttgart.de/
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I.20 RP Stuttgart - 
Raumordnung 
 
Schreiben vom  
16.10.2023 
 

vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Bauleitplanverfahren. Die Unterlagen wur-
den ins Intranet eingestellt und damit den von Ihnen benannten Fachabteilungen 
im Hause zugänglich gemacht. 
 
Nach dem vorgelegten Formblatt handelt es sich um einen entwickelten Bebau-
ungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB. Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums 
vom 11.03.2021 erhalten Sie bei entwickelten Bebauungsplänen keine Gesamtstel-
lungnahme des Regierungspräsidiums. Die von Ihnen benannten Fachabteilungen 
nehmen – bei Bedarf – jeweils direkt Stellung. 
 
Raumordnung 
 
Nach Plansatz 2.4.0 Abs. 5 (Z) des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 hat Lauf-
fen am Neckar als Unterzentrum eine Mindest-Bruttowohndichte von 50 Einwoh-
nern je Hektar zu erreichen. Wir begrüßen, dass mit der vorliegenden Planung 
diese Dichte deutlich überschritten werden soll.  
 
Die in der Begründung gemachten Ausführungen zur Erforderlichkeit der Planung 
gemäß § 1 Abs. 3 BauGB sind recht pauschal und sollten ergänzt werden. 
 
Ingesamt erheben wir aus raumordnerischer Sicht keine Bedenken gegenüber der 
Planung. 
 
Allgemein weisen wir auf Folgendes hin:  
 
Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 und § 1a Abs. 2 BauGB ist aus raumordnerischer Sicht ins-
besondere auf § 1 Abs. 4 BauGB bzw. § 4 Abs. 1 ROG hinzuweisen. Danach sind bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, wie in der Regel Bauleitplänen, 
die Ziele der Raumordnung zu beachten und die Grundsätze der Raumordnung im 
Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.  
 
Insoweit ist Augenmerk auf den seit Ende 2021 gültigen Bundesraumordnungsplan 
Hochwasser, den Landesentwicklungsplan 2002 und den Regionalplan zu legen.  
 
Insbesondere im Hinblick auf die erstgenannte Rechtsverordnung weisen wir auf 
die erheblichen Prüfpflichten (Ziel der Raumordnung) – insbesondere Starkregene-
reignisse betreffend – und die dort genannten Grundsätze, die bei der Abwägung 
zu berücksichtigen sind, hin. 
 

Die Begründung wird hinsichtlich der Erforderlichkeit der Planung er-
gänzt. 
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung  
 
 
 
 
Starkregenereignisse: 
Die Situation der Starkregenereignisse wurde von einem Büro unter-
sucht und in das Entwässerungskonzept des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes eingearbeitet. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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 Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebe-
ten, dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der 
Planunterlagen in digitalisierter Form an das Postfach KoordinationBauleitpla-
nung@rps.bwl.de zu senden. Die Stadtkreise und großen Kreisstädte werden ge-
beten, auch den Bekanntmachungsnachweis digital vorzulegen. 
 
 
Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungspräsidiums sind: 
 
Abt. 3 Landwirtschaft  
Frau Cornelia Kästle 
Tel.: 0711/904-13207 
Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de 
 
Abt. 4 Mobilität, Verkehr, Straßen 
Herr Karsten Grothe 
Tel. 0711/904-14242 
Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de 
 
Abt. 5 Umwelt 
Frau Birgit Müller 
Tel.: 0711/904-15117 
Birgit.Mueller@rps.bwl.de 
 
Abt. 8 Denkmalpflege 
Herr Lucas Bilitsch 
Tel.: 0711/904-45170 
Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de 
 

Aufnahme in das Raumordnungskataster: 
Beschlussvorschlag: 
Berücksichtigung  
 

mailto:KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de
mailto:KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de
mailto:Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de
mailto:Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de
mailto:Birgit.Mueller@rps.bwl.de
mailto:Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de
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I.21 Vodafone 
 
Schreiben vom  
30.01.2024 
 

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 14.12.2023. 

Ihre Anfrage wurde zur Weiterbearbeitung an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet, die sich bei Bedarf mit 
Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird.  

 
Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauun-
ternehmen anzufordern.  
Unsere kostenlose Vodafone West-Planauskunft ist erreichbar via Internet 
über die Seite  
Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und Planauskünfte einho-
len.  
 
Bitte beachten Sie eine weitere Planauskunft für Bestandsnetz der Voda-
fone GmbH und Vodafone Deutschland GmbH anzufordern unter:  
 
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/Welcome-
Page.aspx 
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie da-
bei immer unsere obenstehende Vorgangsnummer an 
Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeld-
freimachung, etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vor-
gehen, dass die verschiedenen Vodafone-Gesellschaften trotz der Fusion 
hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisheri-
gen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu be-
denken und zu entschuldigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Vodafone West GmbH 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gül-
tig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WelcomePage.aspx
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WelcomePage.aspx
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I.21 Vodafone 
 
Schreiben vom  
05.02.2024 
 

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01328102 
E-Mail: mitverlegung.tfr-sw@vodafone.com 
Datum: 05.02.2024 
Stadt Lauffen am Neckar, Vorhabenbezogener Bebauungsplan und Örtliche 
Bauvorschriften „Südöstliche Mühltorstraße“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 14.12.2023. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland 
GmbH gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände gel-
tend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanla-
gen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekommunikations-
anlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 

Ihre Anfrage wurde zur Weiterbearbeitung an die zuständige Fachabtei-
lung der Vodafone West GmbH weitergeleitet, die sich bei Bedarf mit 
Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Bitte beachten Sie:  
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Bau-
feldfreimachung, etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum weite-
ren Vorgehen, dass Vodafone und Unitymedia trotz der Fusion hier noch 
separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kom-
munikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu bedenken 
und zu entschuldigen. 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
 

Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

mailto:mitverlegung.tfr-sw@vodafone.com
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I.22 Handwerks-
kammer Heil-
bronn- Franken 
 
Schreiben vom  
10.01.2024 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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I.23 Gemeinde 
Nordheim 
 
Schreiben vom  
15.12.2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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I.24 IHK Heil-
bronn- Franken 
 
Schreiben vom  
17.01.2024 
 

 

Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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I.25 Gemeinde 
Neckarwestheim 
 
Schreiben vom  
15.12.2023 
 

Sehr geehrter Herr Duffner, 
 
die Gemeinde Neckarwestheim erhebt keine Bedenken. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Markus Jörger  
Leiter des Bauamts  

 
 
Gemeinde Neckarwestheim 
Marktplatz 1, 74382 Neckarwestheim 
Telefon: 07133/184-18, Fax: 07133/184-30 
E-Mail: MarkusJoerger@neckarwestheim.de 
Web: www.neckarwestheim.de  
 

Keine Anregungen, Hinweise und Bedenken. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 

mailto:MarkusJoerger@neckarwestheim.de
http://www.neckarwestheim.de/
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II. Öffentlichkeit 

Nr. Öffentlich-
keit Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 

II.1 Ö 1  

Schreiben vom 

01.02.2024 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen wurden bereits in den vorliegenden Verfahrens-
schritten abgewogen. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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II.1 Ö 1  

Schreiben vom 

23.10.2023 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In einer Informationsveranstaltung mit den Vertretern wurde das 
Thema Parkplatzsituation erörtert. Es werden im Bereich der Mühltor-
straße private Stellplätze sowie ein weiterer Stellplatz im Innenbe-
reich des Quartiers geschaffen. 
Beschlussvorschlag:  
Berücksichtigung 
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II.1 Ö 1  

Schreiben vom 

23.10.2023 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verkehrsuntersuchung vom 
Juni 2022 im November 2023 aktualisiert wurde. Auf die in der aktua-
lisierten Verkehrsuntersuchung dargestellten Ergebnisse wird verwie-
sen.  
In der Verkehrsuntersuchung (Aktualisierung vom November 2023) 
wird nicht von einer fehlerhaften Fahrgassenbreite ausgegangen. An-
hand der dem Einwendungsschreiben beiliegenden Abbildungen 
kann nicht nachvollzogen werden, welche Bezugskante für die Ermitt-
lung der Fahrgassenbreite in der Mühltorstraße herangezogen wurde.  
Die Fahrgassenbreite auf dem Abschnitt zwischen Kanalstraße und 
Alter Neckarbrücke wurde überprüft. Die Überprüfung hat ergeben, 
dass mit Ausnahme von zwei Engstellen die Mindestfahrgassenbreite 
von 4,10 m, die gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadtstra-
ßen (RASt 06) einen Begegnungsfall Pkw/Pkw bei eingeschränktem 
Bewegungsspielspielraum ermöglicht, nicht unterschritten wird. Es ist 
somit nicht richtig, dass ein substanzieller Anteil der Mühltorstraße 
zwischen Kanalstraße und Alter Neckarbrücke eine Breite von nicht 
mehr als 4,10 m aufweist.  
Die westliche Mühltorstraße (Abschnitt zwischen Kanalstraße und Al-
ter Neckarbrücke) ist nicht dem Straßentyp Wohnweg zuzuordnen. 
Die Mühltorstraße ist gemäß den RASt 06 aufgrund ihrer Charakteri-
sierung (Netzstruktur, Nutzung, Längenentwicklung, Nutzungsansprü-
che) dem Straßentyp Wohnstraße zuzuordnen. Der o. g. Abschnitt 
der Mühltorstraße entspricht nicht dem Charakter des Straßentyps 
Wohnweg. Der Straßentyp Wohnweg weist gemäß den RASt 06 u. a. 
eine geringe Länge bis ca. 100 m auf. Der o. g. Abschnitt der 
Mühltorstraße ist hingegen rd. 210 m lang.  
Es ist nicht richtig, dass der allgemeine Orientierungswert für Straßen 
mit Begegnungsverkehr 5,50 m beträgt. In den RASt 06 werden für 
Erschließungsstraßen grundsätzlich Breiten von 4,50 bis 6,50 m ge-
nannt. Für den Straßentyp Wohnstraße werden in den RASt 06 in Ab-
hängigkeit des Querschnittstyps Fahrbahnbreiten zwischen 4,00 m 
bis 6,50 m empfohlen.  
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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  Der betrachtete Abschnitt der Mühltorstraße ist verkehrsrechtlich als 
Verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen. Gemäß der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) 
wird ein verkehrsberuhigter Bereich durch eine überwiegende Aufent-
haltsfunktion gekennzeichnet. Diese Funktion wird in der Regel durch 
eine bauliche Gestaltung der Straße im Mischungsprinzip, wie im vor-
liegenden Fall, erzielt.  
Gemäß den RASt 06 können Fahrbahnen im Mischungsprinzip oder 
„weichen Separationen“ bei Verkehrsstärken unter 400 Kfz/h einge-
setzt werden. Der Radverkehr wird bei Kfz-Verkehrsstärken von unter 
400 Kfz/h der Radverkehr auf der Fahrbahn geführt.  
Die Prüfung der Mühltorstraße gemäß den von den „Richtlinien für 
die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)“ vorgegebenen Verkehrsbe-
lastungen von max. 400 Kfz/h im Querschnitt hat ergeben, dass diese 
Obergrenze in der Summe der vorhandenen und zusätzlichen Belas-
tungen mit max. 336 Kfz/h nicht überschritten wird. Die beiden Bau-
vorhaben (Gebiet A + Gebiet B) können demnach als mit der vorhan-
denen Umgebung verkehrlich verträglich eingestuft werden. 
Mögliche Maßnahmen zur Reduzierung des Durchgangsverkehrsauf-
kommens in der Mühltorstraße werden in der Verkehrsuntersuchung 
(Aktualisierung vom November 2023) aufgezeigt. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
 
 
Straßenverkehrsgeräusche werden nach RLS-19 berechnet. Für die 
Berechnung des Schallleistungspegels von Fahrzeugen ist die zuläs-
sige Höchstgeschwindigkeit zugrunde zu legen. Auch bei temporär 
niedrigeren Geschwindigkeiten in einzelnen Verkehrssituationen wer-
den nach RLS-19 mindestens 30 km/h für alle Fahrzeuge des durch-
schnittlichen Verkehrs über alle Tage des Jahres angesetzt. Die Be-
urteilungspegel liegen demnach auf der sicheren Seite. 
Beschlussvorschlag: 
Kenntnisnahme 
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II.1 Ö 1  

Schreiben vom 

23.10.2023 
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II.1 Ö 1  

Schreiben vom 

23.10.2023 
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23.10.2023 
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II.1 Ö 1  

Schreiben vom 

16.09.2022 
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II.1 Ö 1  

Schreiben vom 

16.09.2022 

 

 
 

Zu Nr. 1 
Im Textteil ist unter Ziff 1. und 2 festgesetzt, dass nur Nutzungen und 
Maß der Baulichen Nutzung entsprechend VEP zulässig sind. 
Beschlussvorschlag:  
Nicht Berücksichtigung 
 
Zu 2.  
Zum Zeitpunkt der Erstellung der Verkehrsuntersuchung (Stand Juni 
2022) war die Einrichtung einer Großtagespflege nicht Bestandteil 
des Nutzungskonzeptes. Die Auswirkungen der Großtagespflege wur-
den nachträglich geprüft. Auf die beiliegende Stellungnahme vom 
05.12.2022 zu diesem Punkt wird verwiesen. 
Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung (Stand Juni 2022) wurden die 
verkehrlichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das beste-
hende Straßennetz untersucht. Es wurde eine „Worst-Case-Betrach-
tung“ zugrunde gelegt, bei der sowohl die Entwicklung des Gebietes 
A (Bauvorhaben Brian) als auch das Vorhandensein des Gebietes B 
berücksichtigt wurde. Das Gebiet A umfasst den Geltungsbereich des 
Bebauungsplangebietes "Südöstliche Mühltorstraße". Das Gebiet B 
ist nicht Bestandteil des o. g. Bebauungsplangebietes. 
Die Prüfung der Mühltorstraße gemäß den von den „Richtlinien für 
die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)“ vorgegebenen Verkehrsbe-
lastungen von max. 400 Kfz/h im Querschnitt hat ergeben, dass diese 
Obergrenze in der Summe der vorhandenen und zusätzlichen Belas-
tungen mit max. 236 Pkw-E/h nicht überschritten werden. Die beiden 
Bauvorhaben (Gebiet A + Gebiet B) können demnach als mit der vor-
handenen Umgebung verkehrlich verträglich eingestuft werden. 
Die Verträglichkeit einer Verkehrsbelastung wird grundsätzlich nach 
den Kriterien der „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 
06)“ beurteilt. Der Bewertung der verkehrlichen Verträglichkeit wird 
die Verkehrsstärke in der maßgebenden Spitzenstunde zu Grunde ge-
legt. In der RASt 06 werden für die verschiedenen Straßentypen un-
terschiedliche Verkehrsstärken [Kfz/h] angegeben, welche als ver-
träglich angesehen werden. Für Wohnstraßen werden Verkehrsstär-
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 ken bis max. 400 Kfz/h im Querschnitt als verkehrlich verträglich er-
achtet. Die Unterscheidung, ob es sich hierbei um Durchgangsverkehr 
handelt oder nicht, wird dabei nicht getroffen. 
Beschlussvorschlag:  
Nicht Berücksichtigung 
 
 
Zu 3: 
Entsprechend § 13b BauGB  i.V. m. § 13 a Abs. 1 Satz 2 BauGB und 
§19 Abs.2 BauNVO ist die zulässige Grundfläche der errechnete An-
teil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt wer-
den darf.  
Im vorliegenden Fall  entspricht das Baugrundstück einer Fläche von 
9.364 qm. Die zulässige Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO ent-
spricht 2.406 qm. Dies liegt weit unter der für § 13b BauGB angege-
benen Grenze von weniger als 10.000 qm Grundfläche. 
Beschlussvorschlag:  
Nicht Berücksichtigung 
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II.1 Ö 1  

Schreiben vom 

16.09.2022 

 

 

 
Zu 4: 
Großtagespflege ist ein eigenständiges Betreuungsangebot der Kin-
dertagespflege, Die gesetzlichen Grundlagen hierzu ergeben sich aus 
dem Kinderbetreuungsausbaugesetz und der Verwaltungsvorschrift 
des Ministeriums für Arbeit und Soziales (VwV vom 18.02.2009) Vgl. 
VGH Baden-Württemberg, Urteil v. 12.07.2017 – 12 S 102/15. 
Beschlussvorschlag:  
Nicht Berücksichtigung 
 
Zu 5: 
Die Straßenbreite der Zu- und Ausfahrt ist entsprechend der RASt 06 
(Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen 2006) ausgelegt und di-
mensioniert. Die Straßenbreite beträgt 5.50 m entsprechend der 
Empfehlungen für Wohnstraße (vgl. RASt 06, 5.2.2, S. 38). 
Die Mühltorstr. ist mit beidseitigen Gehwegen ausgebaut und die Zu-
gänglichkeit zu den jeweiligen Grundstücken erfolgt über den Geh-
wegbereich. 
Nach der Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg findet die TA 
Lärm mit ihren Immissionsrichtwerten (Nr. 6.1), dem Spitzenpegelkri-
terium (Nr. 6.3) und der von ihr definierten Vorbelastung (Nr. 2.4) bei 
der Beurteilung von Immissionen, die durch die Nutzung zugelassener 
notwendiger Stellplätze eines Wohnvorhabens verursacht werden, in 
der Regel keine Anwendung, um Wertungswidersprüche zu § 13 Abs. 
2 BauNVO zu vermeiden (Vgl. VGH Baden-Württemberg, Beschlusss 
v. 23.02.2917 – 3 A 149/17, juris, Rn 30 m.w.N.). Soweit notwendige 
Stellplätze betroffen sind, werden keine erheblichen, billigerweise un-
zumutbare Störungen hervorgerufen. 
Beschlussvorschlag:  
Nicht Berücksichtigung 
 
 
 
 
 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Südöstliche Mühltorstraße“ Abwägung der Stellungnahmen zur frühzeitigen Beteiligung 
Nr. Öffentlich-
keit Anregungen / Stellungnahmen Abwägung 

klj  

 Seite 56 / 63 

II.1 Ö 1  

Schreiben vom 
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 Zu 6. 
Für Straßenquerschnitte mit Mischungsprinzip geben die RASt 06 
eine maximale Verkehrsstärke von 400 Kfz/h vor. In der nachmittägli-
chen Spitzenstunde des Prognose-Planungsfalls 2035 (mit zusätzli-
chem Verkehr durch die beiden Gebiete A und B) wird für die 
Mühltorstraße eine Querschnittbelastung von 236 Pkw-E/h ermittelt 
(Verkehrsuntersuchung Stand Juni 2022). Die Obergrenze von 400 
Kfz/h im Querschnitt wird damit deutlich unterschritten.   
Mögliche Maßnahmen zur Reduzierung des Durchgangsverkehrsauf-
kommens in der Mühltorstraße werden in der Verkehrsuntersuchung 
(Stand Juni 2022) aufgezeigt. 
Die vorgeschlagene Einbahnstraßenregelung wird als nicht zielfüh-
rend erachtet. Demnach müsste sämtlicher Zielverkehr in Richtung 
Mühltorstraße über den Knotenpunkt B 27/Mühltorstraße fahren.  
Es wird darauf hingewiesen, dass es bei Realisierung einer Einbahn-
straßenregelung in der Mühltorstraße in den umgebenden Straßen 
zu Verkehrsverlagerungen, Umweg- und Mehrfahrten sowie zu ver-
änderten Fahrbeziehungen kommt. Die Verkehrsmengen in den um-
liegenden Straßenzügen können dadurch zunehmen. 
Im Rahmen der Schalluntersuchung wurden die Auswirkungen des 
Projektverkehrs geprüft, Es kommt zu keiner wesentlichen Änderung 
im Sinne der Verkehrslärmschutzverordnung. Durch die geplante Be-
bauung werden Immissionen von der B 27 abgeschirmt und die Pegel 
an der unmittelbar gegenüberliegenden Bestandsbebauung an der 
Mühltorstraße verringern sich. 
Beschlussvorschlag:  
Nicht Berücksichtigung 
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Schreiben vom 

28.07.2023 
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Siehe Abwägung zu Schreiben vom 16.09.20223 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan „südöstliche Mühltorstrasse“ 
Hier: Offenlage Öffentlichkeitsbeteiligung 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
im Anhang erhalten Sie nochmals unser Schreiben vom 19.04.2021. 
  
Wir möchten nochmals auf die in der Vergangenheit erhobenen Einwände hinwei-
sen. 
Unsere Einwendungen bleiben in vollem Umfang aufrechterhalten. 
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Schreiben vom 

19.04.2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: 
Für das Plangebiet wurde die Lärmsituation gutachterlich untersucht. Ein 
wesentlicher Emittent ist die B27, so dass die Wohnbebauung in Plangebiet 
vor diesem Lärm mittels Schallschutzmaßnahme geschützt werden muss. 
 
Der Baumschulbetrieb liegt östlich der B 27 und ist durch einen mehrere 
Meter hohen Straßendamm getrennt.  
Die Gebäude der La-Ferté-Bernard Straße grenzen ohne die Trennung der B 
27 an das Unternehmen. Der Stadt Lauffen a.N. sind keine Beschwerden 
aus diesem angrenzenden Gebiet bekannt. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
 
 
Zu 2: 
Aus städtischer Sicht steht der Bestandsschutz des genehmigten Baum-
schulbetriebes an seinem derzeitigen Standort nicht in Frage. 
Beschlussvorschlag:  
Kenntnisnahme 
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